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Amt der o.ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300041/3 - Hoch 

Gesetz, mit dem das SchuLunter­
richtsgesetz geändert wird 
(4. SchuLunterrichtsgesetz-NoveLLe) 
Entwurf - SteLLungnahme 

An das 

Präsidium des NationaLrates 

Dr. KarL Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Linz, am 29. März 1985 

DVR.0069264 

In der BeiLage werden 25 Mehrabdrucke der h. SteLLungnahme zu 
dem vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
versandten Gesetzentwurf übermitteLt. 

25 BeiLagen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der Art e r t i gun g~~ 

/~ 
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Amt der 0.6. Landesreg;erung 
~ 

Verf(Präs) - 300041/3 - Hoch 

Gesetz, mit dem das SchuLunter­
richtsgesetz geändert wird 
(4. SchuLunterrichtsgesetz-NoveLLe); 
Entwurf - SteLLungnahme 

Zu ZL. 12.940/6-111/2/85 vom 8.2.1985 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

Linz, am 29. März 1985 

DVR.0069264 

Das Amt der o.ö." Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 
do. Note vom 8. Februar 1985 versandten Gesetzentwurf wie 
foLgt SteLlung zu nehmen: 

Gemäß § 13a des Entwurfes soLL die ErkLärung einer Veran­
staLtung zu einer schulbezogenen VeranstaLtung der SchuL­
behörde obliegen. So ferne jedoch die VeranstaLtung nur 
einzeLne SchuLen betrifft, solL die ErkLärung jeweiLs auch 
durch das Klassen- bzw. Schulforum bzw. den Schulgemein­
schaftsausschuß erfoLgen können. Den ErLäuterungen zu 
dieser Bestimmung zufoLge "Liegen keine besonderen Zustän­
digkeitsbestimmungen vor", da der InhaLt und Umfang der 
Veranstaltung unterschiedLich sein kann. Weiters wird davon 
ausgegangen, daß die ErkLärung einer VeranstaLtung tu einer 
schulbezogenen Veranstaltung in der Rechtsform einer Verord­
nung zu ergehen hat. 

Die Entwurfsbestimmung ist in zweifacher Hinsicht rechtLich 
bedenkLich. Zum einen ergeben sich offenbar bewußt und ge­
wollt für den FaLL, daß eine VeranstaLtung nur einzeLne 
SchuLen betrifft, konkurrierende Zuständigkeiten zwischen 
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der SChulbehörde und den quasibehördlichen Einrichtungen wie 
Klassen- bzw. Schulforum bzw. Schulgemeinschaftsausschuß; 
zudem bleibt ungeklärt, ob unter der Schulbehörde jeweils 
die Schulbehörde I. Instanz gemeint ist. Zum anderen muß es 
als rechtlich bedenklich bezeichnet werden, wenn die 
hoheitliche Verwaltungstätigkeit der Verordnungserlassung 
auf Gremien verlagert wird, deren Einrichtung und Zielset­
zung nicht in der Wahrnehmung behördlicher Aufgabenstellun­
gen gelegen ist. Es muß wahrlich bezweifelt werden, ob 
insbesondere das Klassen- bzw. SchuL forum auf Grund seiner 
Mitgliederstruktur in der Lage ist, daraber zu befinden, ob 
eine VeranstaLtung auf einem Lehrplanmäßigen Unterricht auf­
baut, der ErfüLLung der Aufgabe der österreichischen SchuLe 
gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes dient und zudem 
eine Gefährdung der SchaLer weder in sittLicher noch in 
körperLicher Hinsicht zu befürchten ist. Auf aLLfäLLige 
ProbLeme, die sich in diesem BeLang auch im HinbLick auf die 
Amtshaftung ergeben können, wird in diesem Zusammenhang hin­
gewiesen. In der vorLiegenden Entwurfsbestimmung muß der 
Versuch gesehen werden, die Verantwortung, die zu tragen die 
Berufenen (z.B. KLassen- bzw. Schulforum) nicht in der Lage 
sein werden, auf LetztendLich mögLicherweise Betroffene 
abzuwäLzen. Es wird daher angeregt, die gegenständLiche 
Entscheidungsbefugnis der SchuLbehörde I. Instanz bzw. 
alLenfaLLs dem SchuLLeiter zu überantworten und dem Klassen­
b z w. S c h u L f 0 rum b z w. dem S c h u L g e.m ein s c h a f t sau s s c h u ß Mit wir -
kungsrechte wie z.B. ein Anhörungsrecht einzuräumen. 

Es wird davon ausgegangen, daß die Entwurfsbestimmung 
zusätzlich neben die aLLgemeinen schadenersatzrechtlichen 
Vorschriften bürgerLichen Rechtes treten solL. Dies ist aus 
der FormuLierung alleine aber nicht abLeitbar. Es wird daher 
angeregt, diesem Umstand in der Dikt'ion Rechnung zu tragen. 

Die ErLassung einer Hausordnung für eine SchuLe, weLche im 
besonderen Maß vor aLLem die Interessenslage des SchulerhaL­
ters berührt, kann keinen Regelungsgegenstand darstelLen, 
der nahezu ausschLießLich von "schulfremden" Personen, die 
in einem Schulgemeinschaftsausschuß bzw. im Schulforum ver­
treten sind, bestimmt werden soLLte. 

b 
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Nach den vorLiegenden Erfahrungen bedürfen in der RegeL die 
SchuLLeiter keiner ausdrückLichen gesetzLichen VerpfLichtung 
zur Bekanntgabe von Wünschen bezügLich Schulliegenschaften 
und ihrer Einrichtung. Es besteht vieLmehr Grund zur Besorg­
nis, daß nicht wenige SchuLLeiter eine derartige gesetzLiche 
Normierung zum AnLaß nehmen würden, den Schulerhalter 
verstärkt mit oft unerfüLLbaren, weiL nicht finanzierbaren 
Wünschen konfrontieren. Es wird daher angeregt, diese Ent­
wurfsbestimmung ersatzLos zu streichen. 

§ 57a gehört vom Regelungsgegenstand her zweifeLLos in den 
11. Abschnitt des Schulunterrichtsgesetzes eingeordnet. Die 
Anordnung im Entwurf "nach § 57 wird foLgender § 57a 
eingefügt" trägt diesem Umstand nicht Rechnung. Nach hs. 
DafürhaLten müßte die gesetzLiche Anordnung über die Einfü­
gung des § 57a ausdrückLich auf den 11. Abschnitt des SchuL­
unterrichtsgesetzes Bezug nehmen. 

Der zweite Halbsatz des § 57a, weLcher dem SchüLer das Recht 
auf Anhörung sowie auf Abgabe von VorschLägen und SteLLung­
nahmen einräumt, wird sich im Schulalltag erst bewähren 
müssen. Die ausdrückLiche Erwähnung dieser Rechte, weLche 
von einem zweckmäßig ausgebiLdeten Pädagogen ohnehin nicht 
über das notwendige Ausmaß hinaus unterdrückt werden, Läßt 
die Befürchtung aufkommen, daß in so manchem FaLL die Aus­
übung dieser Rechte durch SchüLer ~um SeLbstzweck erhoben 
werden wird. 

Der Regelungsumfang dieser Bestimmungen - § 63a umfaßt 17 
Absätze, § 64 umfaßt 20 Absätze - geht - nicht zuLetzt auf 
Grund des Umfanges und der mangeLnden GLiederung der Bestim­
mungen - in seiner KompLexität sicherLich weit über das 
Ausmaß hinaus, das von den Adressaten bewäLtigt werden wird 
können. Gerade aber bei jenen Gesetzesbestimmungen, die vor 
aLLem und zunächst von "gewöhnLichen Bürgern" und nicht von 
geschuLten Bediensteten bei Behörden geLesen und angewendet 
werden soLLen, müßte umso mehr Gewicht auf Einfachheit und 
VerständLichkeit in der Ausdrucksweise und auf Praktika­
biLität geLegt werden. Im Zusammenhang muß es aLs auf­
faLLend bezeichnet werden, daß sich sowohL im § 63a 
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Abs. 16 aLs auch im § 64 Abs. 17 das Fremdwort "sistieren" 
findet, weLches jedoch im § 63a Abs. 7 durch das adäquate 
deutsche Wort "aussetzen" ersetzt werden konnte. Es wird da­
her angeregt, durch Verwendung deutscher Begriffe der bes­
seren VerständLichkeit den Vorzug gegenüber stiListischer 
Variation zu geben. 

25 Mehrabdrucke dieser SteLLungnahme werden u.e. dem 
Präsidium des NationaLrates übermitteLt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 

der '0:(9U~: 
~/ 
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